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Schulordnung der Mühlbachschule Vöhringen 
 
 

Alle sollen es gut haben in unserer Schule. 
Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. 

 
In unserer Schule gibt es viele Menschen. Damit alle in Ruhe arbeiten, lernen und sich 
dabei wohl fühlen können, brauchen wir Regeln, an die sich jeder hält.  
Besonders wichtig ist uns ein freundlicher und höflicher Umgang miteinander. 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und ein hilfsbereites und rücksichtsvolles Verhalten 
gehören zu unserem täglichen Miteinander.  
 
 

1. Umgang miteinander 
• Wir zeigen dem anderen, dass wir ihn achten, indem wir ihn freundlich 

grüßen. 
• Meinungsverschiedenheiten tragen wir mit starken Argumenten, nicht 

mit starken Fäusten aus. 
• Bei Diskussionen bleiben wir sachlich und lassen andere Meinungen 

gelten. 
• Wir bedrohen, beleidigen und mobben niemanden. 
• Wir verzichten auf beleidigende Schimpfwörter und lachen niemanden 

aus. 
• Wir respektieren das Eigentum des anderen. 
• In den Gängen rennen, rutschen und drängeln wir nicht. 

 
2. Umgang mit Sachen 

• Mit sauberen und ordentlichen Materialien macht das Arbeiten mehr 
Spaß. 

• Wir achten das Eigentum von anderen.  
• Schulsachen, Möbel und Schulgebäude kosten Geld. Durch 

pfleglichen Umgang wollen wir dazu beitragen unnötige Ausgaben zu 
verhindern.  

• Die Toiletten halten wir sauber. Sie sind kein Spielplatz. 
• Wir achten darauf, dass Energie- und Rohstoffe gespart werden 

(Wasser, Licht, Heizung, Papier). 
 

3. Verhalten vor dem Unterricht 
• Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr: Wir kommen pünktlich und können  

ab 7.45 Uhr in unser Klassenzimmer gehen. Dort verhalten wir uns leise. 
• Unterrichtsbeginn um 8.45 Uhr: Wir kommen pünktlich und gehen  

um 8.40 Uhr leise in unser Klassenzimmer. 
• Sollte der Lehrer nach 10 Minuten noch nicht im Klassenzimmer sein, 

fragt der Klassensprecher im Sekretariat nach.  
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4. Verhalten in der unterrichtsfreien Zeit 
• Wir verlassen das Schulgelände nicht ohne Abmeldung bei einem 

Lehrer während der Unterrichts- und Betreuungszeit. 
• Damit möglichst wenige Spielgeräte kaputt gehen, achten wir auf 

einen behutsamen, sorgsamen Umgang. 
• Während den Pausen begeben wir uns ins Freie. Der Aufenthalt in den 

Gängen, Zimmern und Toiletten ist nicht erlaubt. 
• Die Wiese betreten wir nur, wenn sie freigegeben wird.  
• Damit alle in Ruhe arbeiten können, verhalten wir uns im Schulhaus 

möglichst leise und rennen nicht. 
• In der unterrichtsfreien Zeit (Hohlstunden, Mittagsbetreuung) halten wir 

uns nur in der Mensa, im Foyer und auf dem Schulhof auf. 
 
5. Verhalten auf dem Schulweg 

• Wir machen uns nach dem Unterricht direkt auf den Heimweg. 
• Auch auf dem Schulweg gehen wir kameradschaftlich miteinander 

um. 
• An der Bushaltestelle verhalten wir uns rücksichtsvoll und stellen uns 

hinter der Linie in eine Reihe. 
 

6. Verhalten im Winter 
• Aus Schnee können wir Schneemänner bauen. Aber wir werfen nicht 

mit Schneebällen. 
• Bei Glatteis schlittern wir nicht. 

 
7. Das ist uns noch wichtig 

• Handys/Smartphones, Smartwatches und andere digitale Endgeräte 
bleiben während des gesamten Schultages, auch in den Pausen, 
während der Mittagsbetreuung und an der Bushaltestelle, in der 
Schultasche und ausgeschaltet.  
Das Erstellen und Verbreiten von Aufnahmen jeglicher Art ist nicht 
erlaubt! 

• Gegenstände, die für andere Schüler gefährlich sein könnten, dürfen 
nicht mitgeführt werden. 

• Das Kaugummi-Kauen ist grundsätzlich auf dem gesamten 
Schulgelände verboten. 

• Zigaretten und alkoholische Getränke dürfen nicht in die Schule 
mitgebracht werden. Nikotin und Alkohol sind nach dem 
Jugendschutzgesetz für Kinder und Jugendliche verboten.   

 
 
 

Diese Schulordnung wurde zuletzt überarbeitet und verabschiedet in der 
Schulkonferenz (Gremium aus Eltern und Lehrkräften) im Oktober 2022. 

 

Gez. die Schulleitung, 21.10.2022 


